
Herausgeber und verantw .Redakteur :
193

II .Ausgabe Wien,am. . . . . s.

Nouregelung der Krankonanstaltenkosten in Wien .
Das Krankenanstaltengesetz des Bundes hatte im Jahre 192

vorgeschen ,dass zum Betriebsabgang der öffentlichen Krankenhäuser der
Bund drei Achtel beiträgt,während der Hauptteil der Kosten vomBeitrags - ¬

bezirk ( Gebiet ,für dessen Bevölkerung die Anstalt zunächst bestimmt ist )
und vom Land zu tragen ist . Dieses Verhältnis konnte für Wien keine Gel - ¬
tung haben ,da die öffentlichen Wiener Krankenanstalten nur zumgeringsten
Teil in den Händen der Gemeinde sind ,zum weitaus grössten Teil demKran - ¬
kenanstaltenfonds gehören ,der vom Bund verwaltet wird ;die Gemeinde Wien

hätte sonst fünf Achtel des Betriebsabganges für diese Spitäler zuer - ¬
setzen gehabt ,auf deren Führung Land und Gemeinde Wien keinerlei Einfluss
besitzen .Daherwurdeim Jahre 1924durch ein eigenesFondskrankenanstal-¬
tengesetz eine Sonderregelung für Wien getroffen ,die wieder einen Unter - ¬
schied zwis chen dem Allgemeinen Krankonhaus ,das auch Unterrichtszwecken
dient ,und den übrigen Fondskrankenanstalten machte .Seither habenwieder - ¬
holt Verhandlungen zwischen dem Bund und der Gemeinde Wienstattgefunden ,
um die damals festgestollten Verpülegskostenersätze zu ändern und eine Rei - ¬
he von Streitfragen ,die ungelöst geblieben waren ,zu erledigen .DieVer
handlungen haben nunmehr zu einem Ergebnis geführt ,das seinen Nieder - ¬
schlag in einem Wiener Landesgesetz findet ,das als Novelle zumFondskran - ¬
lenanstaltengesotz des Jahres 1921 vomLandtag in dossen nächstenSitzung
boschlossen wordensoll .

Das Gesetz enthält eine Aufzählung der öffentlichen Kranken -
anstalten ,die dem Wiener Krankenanstaltenfonds gehören ( AllgemeinesKran - ¬
konhaus ,KrankonhausWioden ,KrankonhausRudolfstiftung ,KaiserFranzJosef -¬
Spital,KaiserinElisabothspital ,Wilhelminenspital ,St .Rochusspital,Sophion-¬
spital und vomZoitpünkz der Erteilung des Oeffentlichkeitsrochtes an
das Rainerspital )und stellt für diese Anstalten einschliesslich der zwei
angegliedertenKinderspitäler ( St .Anna - undSt .Josefsspital )einennormalen
Bestand von . 800Betten fest .Die vom Land Wien zu leistenden Tagesver - ¬
pflegskostenersätze worden jetzt rückwirkend vom . Jännor1933 anfür
das AllgemeineKrankenhausmit 5 Schilling hoGroschen ,für dasangeglie-¬
derte Kinderspital mit 4 Schilling 30 Groschen ,für die übrigenFondskranke
anstalten mit 1o Schilling und für das angegliederte Kinderspital mit
8 Schilling festgesetzt .Bei otwaigen künftigen Voränderungen dor Verpflegs - ¬

gebühren wird Wien an das Allgemeine Krankenhaus joweils fünfzig Prozent
und für die übrigen Fondskrankenanstalten neunzig Prozent der Vorpflogs - ¬

gebühren zu bezahlen haben .Die niedrigeren Sätze für das AllgemeineKranker
haus haben ihren Grunddarnn ,dass in Wienauch Erbgobührenzuschlägeunddie
sogenannton Sanftätsumlageh gingeleben warden die dem Krankenanstalten - ¬

fonds zugute kommon
Wasdie WiemrPfleglinge anlangt ,dio in der geschlossenAnstalts - ¬

fürsorge der Gemeindestohen oder dauernd Erhaltungsbeiträge von derGemein
do bekommen ,so gelton für diese Kategorio seit altersher besondereVor- ¬
schriften . Esbesteht auchaus demJahre 1891ein Vertrag ,durchdendie
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GemeindeWiendie jährlichen Beitragsleistungen desBürgerspital - ¬
fonds durch ein Kapital abgelöst hat,so dass die Kosten für die Spi¬

talsbehandlung der Wiener Pfründner ein für allemal gezahlt sind und
die Gemeinde nur mehr zur Leistung der Tagesquote desErhaltungsbeitra¬
ges oder der Anstaltsfürsorge verpflichtet war .Die Gesetzesnovelle
regelt nunmehr vom 1 .Juli 1933 angefangen die Frage so ,dass die Ge- ¬
meinde unter Berücksichtigung der dm Krankenanstaktenfonds aus
den Stiftungen erwachsenden Verpflichtungen an Stelle der al ten Pfrün - ¬

denquoteeinen Betrag von 2 Sch illing für jeden Verpflegstageines
dauernd befürsorgten Wieners entrichten muss .Bezüglich der Geburts¬

fälle bestimmtdas Gosotz ,dass das LandWionfür dio imAllgomeinen
Krankanhaus bohandelton Fälle ,sowoit sie nieht Untorrichtsfälle sind
und die Werpflegskosten nicht hereingebracht werden können,einen Ver - ¬

pflegskostenersatz nur bis zur Höchstdauervonzwölf Tagenzuleisten
hat . Dadie Verpflegskostenfrage für die niederösterreichische Landes - ¬

gebäranstalt ,die vomKrankenanstaltenfonds geführt wurde undnoch
heuer dem Allgemeinen Krankenhaus einverleibt werden soll,bisher unge - ¬

regeltwar ,wurdevereinbart ,dassfür die Zeitvom1 .Jänner1920bis
zur Auflassung der selbständigen Gebäranstalt für die Wiener Pfleg - ¬

linge ein einmaliger Pauschalbetragvon3 MillionenSchilling imLaufe
des nächstenJahreszu zahlensein wird .AndenKostenfür denBetriebs-¬
abgangder WienerFondsspitälerhat sich Wienauchweiterhinnicht
zu beteiligen,da die Verwaltungder Anstaltenauchfür die Zukunftdem
Bund vorbehalten bleibt .Umgekehrt hat Wien den Betriebsabgang seiner

eigenenKrankenhäuservollständigauseigenenMittelnzudecken¬
Bis EndeDezember1933soll im Einvernehmenmit derWiener

LandesregierungeinfüralleWieneröffentlichenSpitälergemeinsamer
Bettennachweis eingerichtetwerden.

Diese Neuregelungbedeutet für Wieneine erheblicheMehr¬
belastunggegenüberdemjetzigenZustand .Sie wirdauf 6Millionen
Schilling jährlichgeschätzt .
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